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RS OGH 1989/11/7 4Ob615/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1989

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

§ 159 Abs 1 Z 2 StGB umfaßt auch Tathandlungen wie die Inanspruchnahme der Vorleistung eines Geschäftspartners;

die Benachteiligung einer einzigen Person, die erst durch diese Tathandlung zum Gläubiger wurde, genügt zur

Verwirklichung dieses Tatbestandes.
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